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moralischen Eigenschaften zu entwickeln, die sie be
fähigen, den ständig steigenden Anforderungen der 
sozialistischen Gesellschaft und Wissenschaft zu ent
sprechen und den Marxismus-Leninismus anzuwenden.

(3) Die Verantwortung für die Auswahl und die Aus
bildung der Forschungsstudenten haben die Universi
täten und wissenschaftlichen Hochschulen (nachstehend 
Hochschulen genannt). Sie haben über das Forschungs
studium einem hohen Anteil von Arbeiter- und Bauern
kindern sow.ie einem der gesellschaftlichen Rolle der 
Frau in der Deutschen Demokratischen Republik ent
sprechenden hohen Anteil der studierenden Frauen 
eine hochqualifizierte wissenschaftliche Ausbildung zu 
sichern.

(4) Das Forschungsstudium schließt mit dem Erwerb 
des akademischen Grades „Doktor eines Wissenschafts
zweiges“ ab.

§ 2

Die Voraussetzungen
Voraussetzungen für die Aufnahme in das For

schungsstudium sind:

a) die erfolgreich abgelegte Hauptprüfung

b) vorbildliche Studienleistungen im Fach Mar
xismus-Leninismus

c) sehr gute bis gute Leistungen im Studium der 
Fachwissenschaft und Fähigkeiten zur selbständi
gen Aneignung der für Höchstleistungen in For
schung und Entwicklung notwendigen neuesten Er
kenntnisse, Erfahrungen und wissenschaftlichen 
Arbeitsmethoden .»

d) sehr gute bis gute Ergebnisse in der wissenschaft
lichen Arbeit, im wissenschaftlich-produktiven 
Studium und reges Interesse zur Lehr- und For
schungstätigkeit

e) Ideenreichtum und schöpferische Initiative zur 
Durchsetzung neuer Erkenntnisse im Studium

f) Fähigkeiten in der wissenschaftsorganisatorischen 
Tätigkeit und bei der optimalen Gestaltung des 
Studien- und Arbeitsprozesses

g) aktive gesellschaftliche Tätigkeit, Bereitschaft und 
Fähigkeit zur aktiven Mitarbeit bei der Lösung 
gesellschaftlicher Aufgaben

h) schöpferische und parteiliche Haltung zu allen Fra
gen der Entwicklung des studentischen Lebens, des 
geistig-kulturellen Lebens und des Zusammen
wirkens mit dem Lehrkörper und den Angehörigen 
der Hochschule; Initiative bei der Entwicklung 
eines schöpferischen Meinungsstreits über gesell
schaftliche und fachliche Probleme, insbesondere 
innerhalb der Seminargruppe.

§ 3
Das Auswahlverfahren

(1) Verantwortlich für die Leitung des Auswahl
verfahrens sind die Rektoren der Hochschulen. Sie 
geben den Direktoren der Sektionen bzw. anderen nach- 
geordneten Leitern der Hochschulen verbindliche Wei
sungen für die kaderpolitische Auswahl der Forschungs
studenten und bestimmen in Übereinstimmung mit den 
Kennziffern des Volkswirlschaftsplanes die Wissen

schaftsgebiete, auf denen Forschungsstudenten ausge
bildet werden. Die Rektoren kontrollieren die Realisie
rung der Maßnahmen für die Vorbereitung und Förde
rung für das Forschungsstudium geeigneter Studenten.

(2) Die Direktoren der Sektionen und ihnen gleich
gestellte Leiter sind für die Auswahl der Forschungs
studenten entsprechend den Bestimmungen dieser An
ordnung und der Weisung des Rektors verantwortlich. 
Unter Berücksichtigung der Empfehlungen der Vor
schlagsberechtigten gemäß Abs. 3 schlagen sie dem Rek
tor Kandidaten für das Forschungsstudium vor. Ober 
die Kandidatenvorschläge kann in den FDJ-Gruppen 
beraten werden. Es ist zu sichern, daß Kandidaten für 
das Forschungsstudium für andere Hochschulen bzw. 
wissenschaftliche Institutionen vorgeschlagen werden.

(3) Für die Aufnahme in das Forschungsstudium kön
nen geignete Kandidaten den Direktoren der Sektionen 
vorgeschlagen werden. Vorschlagsberechtigt sind:

a) Gesellschaftliche und Wissenschaftliche Räte der 
Hochschulen sowie die Räte der Sektionen

b) Hochschullehrer

c) Direktoren der Direktionsbereiche

d) Leiter von Staats- und Wirtschaftsorganen

e) Leitungen gesellschaftlicher Organisationen der 
Hochschulen und Kooperationspartner der Hoch
schulen

f) Großforschungszentren und andere wissenschaft
liche Einrichtungen

g) Direktoren von Kombinaten und Betrieben.

(4) Die Vorschläge für das Forschungsstudium sind in 
der Regel aus dem Kreis der Studenten des 3. Studien
jahres jeweils bis zum 31. Juli zu unterbreiten. Über 
die Aufnahme in das Forschungsstudium ist spätestens 
bis zum 30. November zu entscheiden.

§ 4
Die Aufnahme

(1) Die Aufnahme in das Forschungsstudium erfolgt 
durch den Rektor der Hochschule in Übereinstimmung 
mit den Leitungen der FDJ und der Gewerkschaft der 
Hochschule. Zwischen der Hochschule und dem For
schungsstudenten ist ein Ausbildungsvertrag abzu
schließen.

(2) Die Forschungsstudenten werden auf der Grund
lage der Vorschläge der Direktoren der Sektionen durch 
eine Kommission, der Wissenschaftler sowie Vertreter 
der FDJ und der Gewerkschaft angehören und die vom 
Rektor ernannt ist, ausgewählt. Sie empfiehlt dem Rek
tor die Kandidaten für die Aufnahme in das For
schungsstudium.

(3) Die Aufnahme von' Forschungsstudenten hat ent
sprechend den bestätigten Kennziffern des Volkswirt
schaftsplanes zu erfolgen.

(4) In der Regel erfolgt die Aufnahme in das For
schungsstudium nach dreieinhalb Studienjahren bei 
vierjähriger Ausbildungszeit. In Studienrichtungen mit 
davon abweichender Ausbildungsdauer ist entsprechend 
zu verfahren. In begründeten Fällen kann die Auf
nahme auch nach Abschluß des Diploms erfolgen. Ent
sprechende Entscheidungen trifft der Rektor.


